
Staatliche Beiträge für den Kauf/Austausch von Motorrädern, 
Haushaltsgeräten, Kücheneinrichtungen etc. 
 

Ab 15. April gibt es Sofortrabatte 

 
Die wichtigsten Förderungen im Überblick: 
(Art der Vergünstigung, Beitrag und Höchstbetrag, Voraussetzungen) 
 
Motorräder (insg. 12 Mio €) 
– 20% Preisabschlag (Höchstbetrag 1,500 €) für den Kauf von Elektro-Rollern 
– 10% (Höchstbetrag 750 €) für den Kauf eines Motorrads bis 400ccm oder 70 kw Leistung für 

„Euro 3“, welches ein zu verschrottendes Modell der Kategorie Euro 0 oder 1 ersetzt 
 
Haushaltsgeräte, Austausch alter Geräte (50 Mio €) 
– 20% (Höchstbetrag 130 €) für Geschirrspülmaschinen (mind. Klasse AAA) 
– 20% (Höchstbetrag 500 €) für den Austausch von Abzugshauben 
– 20% (Höchstbetrag 80 €) für Elektro-Kochfelder und Elektroherde (mind. Klasse A) 
– 20% (Höchstbeitrag 400 €) für Warmwasserpumpen  
 
Küchen (60 Mio €) 
– 10% (Höchstbetrag 1.000 €) für den Austausch einer alten Küche durch eine neue Küche bzw. 

mit mindestens zwei Elektrogeräten mit hoher Energieeffizienz 
 
Weitere Maßnahmen (178 Mio €) 
– Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bei Immobilien  
– 50 Euro-Beitrag für Jugendliche zwischen 18 und 30 für neue Breitbandverbindungen,  
– Rabatt für den Kauf von landwirtschaftlichen Maschinen, Baukränen etc. 
 
 

Wissenswertes: 
 

� Ziel der Maßnahme ist es, bestimmte Branchen zu stützen, den Konsum anzukurbeln und die 
Energieeinsparung zu fördern. 

 

� Der Staat stellt für diese Beiträge insgesamt 300 Millionen Euro zur Verfügung. 
 

� Die Förderungen können ab 15. April 2010 direkt beim Händler beansprucht werden. Sie 
gelten bis Ende 2010, allerdings werden keine Beiträge mehr gewährt, wenn die 
entsprechenden Geldmittel aufgebraucht sind! Wer an einer solchen Förderung interessiert 
ist, sollte sich also beeilen.  

 

� Der Rabatt muss vom Konsumenten beim Erwerb direkt vom ermächtigten Händler 
eingefordert werden. Diese überprüfen die Verfügbarkeit der Mittel. Um die Vergünstigung 
gewähren zu können, müssen sich die Händler sich zuvor in ein eigenes staatliches 
Verzeichnis eintragen.  

 

� Achtung auf versteckte Preiserhöhungen!  
Die Cisl-Konsumentenschutzvereinigung Adiconsum rät, den Preis des gewünschten 
Konsumguts vor und nach dem 15. April zu vergleichen. Unlautere Händler könnten die 
Förderung ausnutzen, um den Verkaufspreis um den Gegenwert des Beitrags anzuheben. 

 
 

Mehr dazu auf der Internetseite des Ministeriums oder  
12.04.2010        bei der Verbaucherzenralen (adiconsum, VZS) 

 


